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(2) Einem Beamten steht eine für eine amtliche 
Stelle tätige Person gleich, die auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Dienstpflicht durch Handschlag oder 
zur Verschwiegenheit besonders verpflichtet worden 
ist.

(2) Wer sich von einer Person, der durch Gesetz, 
Arbeitsvertrag oder von einem Staats- und Wirt
schaftsorgan eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich 
auferlegt ist, durch unlautere Methoden die Offenba
rung geheimzuhaltender Tatsachen erschleicht und da
durch staatliche oder gesellschaftliche Interessen vor
sätzlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Wer durch die Tat staatliche oder wirtschaft
liche Interessen oder die Sicherheit der Deutschen 
Demokratischen Republik erheblich gefährdet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu acht Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar. (4) Der Versuch ist strafbar.
(4) Ist der Täter Beamter bei einem Gesetzge

bungsorgan des Bundes oder eines Landes oder ist er 
für ein solches Gesetzgebungsorgan tätig, so wird die 
Tat nur mit Ermächtigung des Präsidenten des Ge
setzgebungsorgans verfolgt; ist der Täter sonst Be
amter des Bundes oder ist er für eine andere amt
liche Stelle des Bundes tätig, so wird die Tat nur 
mit Ermächtigung der obersten Bundesbehörde ver
folgt. In anderen Fällen wird sie nur mit Ermächti
gung der obersten Landesbehörde verfolgt.

§ 246
(bei § 97 Abs. 2 StGB West)

§ 353 c

(1) Wer, abgesehen von dem Fall des § 353 b, 
unbefugt Gegenstände, namentlich Schriften, Zeich
nungen oder Modelle, die von einem Gesetzgebungs
organ des Bundes oder eines Landes oder einem seiner 
Ausschüsse oder von einer anderen amtlichen Stelle 
oder auf deren Veranlassung als geheimhaltungsbe
dürftig gekennzeichnet sind, oder deren wesentlichen 
Inhalt ganz oder zum Teil einem anderen mitteilt 
oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige 
öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt einen Ge
genstand oder eine Nachricht an einen anderen ge
langen läßt oder öffentlich bekanntmacht, zu deren 
Geheimhaltung er auf Grund des Beschlusses eines Ge
setzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder


